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gurtgcit gut Slbtlarung uttb Söfung gemeinjamer ©orgen befrudjtettb
auf baS ©ange roirîen mögen.

SBährenb ber ütbfaffung beb Dorfteljenben, metjr ftiggcnEjaften 23e=

ridjteS l)abe icf) biefe Siorblanbreife — Staunt ber gugenb •— nochmals
bib tnS einzelne buret)lebt unb alteS nur fottnige Erinnerungsbilber ge«

funben.
SMIjrenb beS breitoödjigen StufenttjatteS in ©djroebcn Çatte man

aud) ©etegenheit, Sanb unb Seute ettoaS nâtjer ïennenguternen.
Sie SanbfdjaftSbitber 3JtitteIfd)roebenS — Salefartieu, bas Ôerg

©djroebenS — befißen ant meiften 21ehnlidjfe.it mit beut Sanbfchafts«

djarafter unfereS öügeltanbeS.
Ungemein reigbott finb bie Süftengebiete unb bie @d)ären, roie aud)

bie ©eetanbfdjaften, mit ben fdjntuden, farbenfreubigen, meift einftödigen,
aus ipolg erbauten SBotjnhäufern. Sprichwörtlich mit Dottern Stecht ift
bie fcf)roebifd)e ©aftfreunbfdjaft, bei ber man fiel) rafd) tjeimifet) fühlt,
bermittett buret) bie feïjr fhmpathifdje Sebölferuttg mit natürlich ein«

fachen Umgangsformen, oïjtte .giererei, SKänner roie grauen.
Sie Männer finb fräftig gebaut, etjer ernft urtb gemeffen, fctjroatjen

nidjt biet, rebett aber befto rneljr, treffen iEjre 2tnorbnungen rutjig unb

fidjer, obttc jegliches „©ftürm", uttb baS wirft aud) auf bie Umgebung
beruljigenb.

gcneS rouitbcrbarctt ttorbifd)en SJaturfctjaufpictS fei ttodj gebadjt,
bas fo mächtig auf baS mcnfctjlictje gnncnlcbett roirtt, jener ttrtbefdjreib«
lieb) garten unb bodj fo intenfiDen mitternächtlichen ^Beleuchtung. Man
oerftetjt eS unfdjroet, roeShatb jette norbifetjen Hölter mit ihrer raupen
Jpeimat fo innig Dcrroachfen finb. Sffienn eS uns aud) nicht Dcrgömtt
roar, jenes fettfame ißhänotnen in feinem Dollen (Matthe genießen 311

tonnen, fo bleiben bodj alte itnfere Erinnerungen mit unftittbarer ©etjnfucht
ungertrenntidj oerbunben mit jenem feenhaften norbifdjen gauberlicht

<5rim6jaftlid)e$

3um problem 6er forftlicfjen X)ienftorganifat!on.
SSou SB. 2t tit at o it, SreiSoberförfter, Sfjun.

1. Einfettung.
Uttfere öffentlichen fadjroiffenfchafttidjen Erörterungen Ijßb W

fdjott feit Dielen gaf)rcn DorgugSroeife auf gragen bes SBalbbauS, ber

gorfteinrichtung uttb ber forftlidjen MeIiorationStect)nif begogen. groet«

fetloS roar ba§ Erringen ttarerer Erfenntniffe auf biefeu ©ebieten eine

roidjtige unb unerläßliche Sßorbebingung für ben gortfdjritt itt uitferer
fdjroeigerifdjen SBatbroirtfdjaft. ipeute bürfen totr, ohne unS einer Ueber«

heblidhteit fcf)utbig gu machen unb ohne ben notroenbigen SSeiterauSbau
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gungen zur Abklärung und Lösung gemeinsamer Sorgen befruchtend
auf das Ganze wirken mögen.

Während der Abfassung des vorstehenden, mehr skizzenhaften Be-
richtes habe ich diese Nordlandreise — Traum der Jugend -— nochmals
bis ins einzelne durchlebt und alles nur sonnige Erinnerungsbilder ge-

funden.
Während des dreiwöchigen Aufenthaltes in Schweden hatte man

auch Gelegenheit, Land und Leute etwas näher kennenzulernen.
Die Landschaftsbilder Mittelschwedens — Dalekarlien, das Herz

Schwedens — besitzen am meisten Aehnlichkeit mit dem Landschafts-
charakter unseres Hügellandes.

Ungemein reizvoll sind die Küstengebiete und die Schären, wie auch
die Seelandschaften, mit den schmucken, farbenfreudigen, meist einstöckigen,
aus Holz erbauten Wohnhäusern. Sprichwörtlich mit vollem Recht ist

die schwedische Gastfreundschaft, bei der man sich rasch heimisch fühlt,
vermittelt durch die sehr sympathische Bevölkerung mit natürlich ein-
fachen Umgangsformen, ohne Ziererei, Männer wie Frauen.

Die Männer sind kräftig gebaut, eher ernst und gemessen, schwatzen

nicht viel, reden aber desto mehr, treffen ihre Anordnungen ruhig und

sicher, ohne jegliches „Gstürm", und das wirkt auch auf die Umgebung
beruhigend.

Jenes wunderbaren nordischen Naturschauspiels sei noch gedacht,
das so mächtig auf das menschliche Innenleben wirkt, jener unbeschreib-

lich zarten und doch so intensiven mitternächtlichen Beleuchtung. Man
versteht es unschwer, weshalb jene nordischen Bölker mit ihrer rauhen
Heimat so innig verwachsen sind. Wenn es uns auch nicht vergönnt
war, jenes seltsame Phänomen in seinem vollen Glänze genießen zu
können, so bleiben doch alle unsere Erinnerungen mit unstillbarer Sehnsucht

unzertrennlich verbunden mit jenem feenhaften nordischen Zauberlicht!

Grundsätzliches

zum Problem der forstlichen Dienstorganisation.
Von W. Amman, Kreisoberförster, Thun.

1. Einleitung.
Unsere öffentlichen fachwissenschaftlichen Erörterungen haben sich

schon seit vielen Jahren vorzugsweise auf Fragen des Waldbaus, der

Forsteinrichtung und der forstlichen Meliorationstechnik bezogen. Zwei-
fellos war das Erringen klarerer Erkenntnisse auf diesen Gebieten eine

wichtige und unerläßliche Vorbedingung für den Fortschritt in unserer
schweizerischen Waldwirtschaft. Heute dürfen wir, ohne uns einer Ueber-

heblichkeit schuldig zu machen und ohne den notwendigen Weiterausbau
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gu uberfefjcn, bocf) mit einiger ©enugtuung feftfteffen, bafj mir in biefen

ermahnten Sichtungen orbentlidj öormärtSgefommen finb, jebenfaffS fomeit,
baff mir llinfrfjait holten unb überlegen bürfen, auf roelchen ©ebieten bcr

gortfdjritt in unferem gorftmefen heute am meiften gehinbert mirb. Stus
ter Seljre bon ber tßflangenernährung miffen mir, bah oft eine oermeint»

liehe Siebenfache, menn notorifch mangelhaft auSgeftaltet, gum entfdjeiben»
ben ©ntmidftungShiuberniS merben tarnt, beffen ffiirfung burdh atte fon=

feigen noch f° günftigen gaïtoren nicht behoben merben tarnt, gür bie

SBalbmirtfchaft betrachte ich heute als folgen SRinimumfaftor baS ?ßro=

blent bcr Sienftorganifation.
®afî barüber bisher faunt je einmal bor ber fcf)meigerifcf;cn Seffent»

lichteit biStutiert morben ift, hat feine geroiffen ©rünbe. SaS problem
fpielt nämlich dum größten Seil in bie Sphäre ber S'antonatfouberänität
hinein, bie betannttidh mit folcher ©iferfudjt uitb Seibenfcfjaft behütet

mirb, baf; eine Erörterung auf fdjmeigcrifchem Bobett ©efahr läuft, bon
bert argmöhnifchen tantoualen BatertanbSöerteibigern gurn bornherein
afS unbefugte Einmifchung behanbelt unb heftig betämfift gu merben.

SfnberfeitS fittb bie beftehenben Sienftorganifationen oft fo ftart in be»

ftimmten Berföniidfteiten berantert, bah einer fachgemäßen Bearbeitung
beS problems bon biefer rein fierfönlichen ©eite gang gefährliche flippen
brohen. Unmititürlich fällt einem baS ©pridjmort ein :

©reif niemals in ein SBefpenneft
SDocf) menn bu greifft, fo greife feft

Sro| atter ©efahren fei alfo ein Bcrfud) gemagt unb mit SobeS»

oeradjtung feft gugegriffen. Sabei fattn eS fid) felöftberftänbtich nicht um
eine erfdjöpfenbe, abfehtiefeenbe Sarfteffung, fonbern nur um eine erftc
Slufroffung ber micfjtigften pringipieffett ©efidjtspunfte hanbeln, momit
meitere Sreife unb namentliih bie Perantmortlidjen Steffen gu grünbli»
cljem Sachbenten unb bie Sefcr bcr ^eitfdjrift gu fruchtbarein WeinttngS»
ouStaufd) angeregt merben fofften. SaS bürfte bodj .mohl ohne ©efäljr»
bung ber tantonalen ©ouberänität möglid; fein.

2Bir haben heute in jeber Jpinficfjt äffe Beranlaffung, biefeS Problem
nicht ber für unfadjlichc, perfönlidfe unb ißarteiintereffen leiber fo gugäng»

lidjen Bolitit gu übertaffen, fonbern eS als eine g ad) an gelegen»
h e i t ber öffentlichen SiSfuffion unter unS gorftleuten gu unterbreiten,
tlnfere baherige guftänbigfeit bürfen mir unS auf feinen gaff aus ber

§anb minben laffen. Sie Sienftorganifation ift entfehieben auch ein ©tücf

forftlidjen gacfimiffenS, unb unS Beamten fomntt bie Slufgabe gu, biefe

gähflüffige, oft förmlich erftarrte SRaterie ber ©Phäre gufaffiger Berfonen»,
Bartei» unb gntereffenpolitif gu entgiehen unb eS auf bem Boben reiner
forftlidjer ©adfjlidjïeit in offener Beljanblung gu beftmöglidjer SCbflä»

rung gu bringen.
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zu übersahen, doch mit einiger Genugtuung feststellen, daß nur in diesen

erwähnten Richtungen ordentlich vorwärtsgekommen sind, jedenfalls soweit,
daß wir Umschau halten und überlegen dürfen, auf welchen Gebieten der

Fortschritt in unserem Forstwesen heute am meisten gehindert wird. Aus
der Lehre von der Pflanzenernährung wissen wir, daß oft eine vermeint-
liche Nebensache, wenn notorisch mangelhaft ausgestaltet, zum entscheiden-
den Entwicklungshindernis werden kann, dessen Wirkung durch alle son-

stigen noch so günstigen Faktoren nicht behoben werden kann. Für die

Waldwirtschaft betrachte ich heute als solchen Minimumsaktor das Pro-
blem der D i e n st o r g a n i s a t i o n.

Daß darüber bisher kaum je einmal vor der schweizerischen Oeffent-
lichkeit diskutiert worden ist, hat seine gewissen Gründe. Das Problem
spielt nämlich zum größten Teil in die Sphäre der Kantonalsouveränität
hinein, die bekanntlich mit solcher Eifersucht und Leidenschaft behütet

wird, daß eine Erörterung auf schweizerischem Boden Gefahr läuft, von
den argwöhnischen kantonalen Vaterlandsvertcidigern zum vornherein
als unbefugte Einmischung behandelt und heftig bekämpft zu werden.

Anderseits sind die bestehenden Dienstorganisationcn oft so stark in be-

stimmten Persönlichkeiten verankert, daß einer sachgemäßen Bearbeitung
des Problems von dieser rein Persönlichen Seite ganz gefährliche Klippen
drohen. Unwillkürlich fällt einem das Sprichwort ein:

Greif niemals in ein Wespennest!
Doch wenn du greifst, so greife fest!

Trotz aller Gefahren sei also ein Versuch gewagt und mit Todes-

Verachtung fest zugegriffen. Dabei kann es sich selbstverständlich nicht um
eine erschöpfende, abschließende Darstellung, sondern nur um eine erste

Aufrollung der wichtigsten prinzipiellen Gesichtspunkte handeln, womit
weitere Kreise und namentlich die Verantwortlichen Stellen zu gründli-
chem Nachdenken und die Leser der Zeitschrift zu fruchtbarem Meinungs-
austausch angeregt werden sollten. Das dürfte doch .wohl ohne Gefähr-
dung der kantonalen Souveränität möglich sein.

Wir haben heute in jeder Hinsicht alle Veranlassung, dieses Problem
nicht der für unsachliche, persönliche und Parteiinteressen leider so zugäng-
lichen Politik zu überlassen, sondern es als eine Fachan gelegen-
h e it der öffentlichen Diskussion unter uns Forstleuten zu unterbreiten.
Unsere daherige Zuständigkeit dürfen wir uns auf keinen Fall aus der

Hand winden lassen. Die Dienstorganisation ist entschieden auch ein Stück

forstlichen Fachwissens, und uns Beamten kommt die Ausgabe zu, diese

zähflüssige, oft förmlich erstarrte Materie der Sphäre zufälliger Personen-,
Partei- und Jnteressenpolitik zu entziehen und es auf dem Boden reiner
forstlicher Sachlichkeit in offener Behandlung zu bestmöglicher Abklä-

rung zu bringen.
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©ine SDicüjnintg, biefe Stufgabe nicht gu 0ernad)Iäffigen, liegt aud) in
ben mehrfachen ©hmßtomen bafür, baß auf einzelnen StmtSfteïïen unter
beut nad) außen fo berlodenben Vorwanbe bon VefoIbungSerfßarniffen
mit flauen für SRücEroärtSrebifion geliebäugelt wirb, baß mau anfängt,
bie für gorfttecfjnifer ausgelegten Sefolbungen nur als bebingt»mirt»
jcfjaftict), at§ ein burch baë ©efeß leiber borgefdjriebeneS Uebel, als unan»
genehme Vubgetbelaftung gu betrachten. VereitS ift ber Stbbau einzelner
forfttirfjer ©teilen Satfadje geworben, ohne baff bie VunbeSbehörben, bie

über ©inhaltung ber bunbeSgefehlichen Vorfcf)rift betreffenb Stnftellnng
genügcnber forfttechnifcïjer StrbeitSträfte gu machen haben, roirtfam eut»

gegengetreten mären.

©ine foldje berhângniëboïïc jjorftßolitit muß bon uns befämpft
werben. 3" biefem 3ibecfe müffen mir

1. SIbftärung fcfjaffen über baS problem ber rationellen
Drganifation b e § ^orftbienfteS, unb

2. beit bi§her für bie Deffentlichteit faft gang berhüllten © r f o I g

forftlichcr Slrbeit an einem gut fnnttioniercnben Son troll»
barometer beutlid) fichtbar machen.

©S ift unerläßlich, ben politifdjen £jnftangen unb ber meitern Def=

fentlichïeit beutlich bor Slugen gu führen, baß im gorftbienft aller Sräfte»
einfaß mirtfchaftiich unb auS allgemeinen SßohlfahrtSgrünben gerecht»

fertigt ift, unb baß fidj ber betrieb frei boit Vergeltungen, in hauShäl»
terifcßer, rationeller SBeife ooltgieb)t.

2. ®te öffentttcf)=rechtttdjen Stufgaben beë g-orftbienfteS.

Söefaffen mir unS gunädjft mit ben Seitgebanten ber g o r ft »

bienftorganifation. $abei müffen mir un§ auf bie ö f f e n t

Iidj red;tliche ©eitc beS problems bcfchränten unb bie intenuabmi»
niftratibe, rein ßribatredttlidjc ©eite hier borläufig beifeite laffen. ©§

t'ann alfo nicht auf bie ®ienftorganifation einer ©emeinbe-gorft»
bermaltung eingetreten werben unb ebenfomenig auf bie Drganifa»
tton tantonaler ©taatSforftberwaltungen. ©ßegieß baS

letztere ©ebiet mürbe eS fetjr Wohl berbienen, gum ©egenftanb einer
befonberen Unterfudjung gemacht gu Werben. SDenn bie in ben eingelnen
Santonen ja genau gleiche Stufgabe ber Verwaltung ber ©taatSWälber
wirb nach 1° auffattenb ungleichen abminiftratiben äftethoben gelöft, baß

nur bie eine ©chlußfotgerung möglich ift, eS fei bie 9Î a t i o n a I i f i c »

rung auf biefem ©ebiet noch r e d) t wenig abgeflärt
unb in ben berfdjiebenen Santonen auf fehr ungleichem Dtibeau fteefen»

geblieben, igier brängt fid) bor altem bie grage auf, in welcher gorrn
ber f$inanghau§h<rtt ber ©taatSforftberwaltungen an ben allgemeinen
Staatshaushalt angefchtoffen werben fann, ohne baS für einen SSirt»
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Eine Mahnung, diese Aufgabe nicht zu vernachlässigen, liegt auch in
den mehrfachen Symptomen dafür, daß auf einzelnen Amtsstellen unter
dem nach außen so verlockenden Borwande von Besoldungsersparnissen
mit Plänen für Rückwärtsrevision geliebäugelt wird, daß man ansängt,
die für Forsttechniker ausgelegten Besoldungen nur als bedingt-wirt-
schaflich, als ein durch das Gesetz leider vorgeschriebenes Uebel, als unan-
genehme Budgetbelastung zu betrachten. Bereits ist der Abbau einzelner
forstlicher Stellen Tatsache geworden, ohne daß die Bundesbehörden, die

über Einhaltung der bundesgesetzlichen Vorschrift betreffend Anstellung
genügender forsttechnischer Arbeitskräfte zu wachen haben, wirksam ent-

gegengetreten wären.

Eine solche verhängnisvolle Forstpolitik muß von uns bekämpft
werden. Zu diesem Zwecke müssen wir

1. Abklärung schaffen über das Problem der rationellen
Organisation des F o r st d i e n st e s, und

2. den bisher für die Öffentlichkeit fast ganz verhüllten Erfolg
forstlicher Arbeit an einem gut funktionierenden Kontroll-
barometer deutlich sichtbar machen.

Es ist unerläßlich, den Politischen Instanzen und der weitern Oef-
fentlichkeit deutlich vor Augen zu führen, daß im Forstdienst aller Kräfte-
einsatz wirtschaftlich und aus allgemeinen Wohlfahrtsgründen gerecht-

fertigt ist, und daß sich der Betrieb frei von Vergeudungen, in haushäl-
terischer, rationeller Weise vollzieht.

2. Die öffentlich-rechtlichen Ausgaben des Forstdienstes.

Befassen nur uns zunächst mit den Leitgedanken der For st-
dien st organisation. Dabei müssen wir uns auf die vf f e nt -

lich-rechtliche Seite des Problems beschränken und die intern-admi-
nistrative, rein privatrechtliche Seite hier vorläufig beiseite lassen. Es
kann also nicht auf die Dienstorganisation einer Gemeinde-Forst-
Verwaltung eingetreten werden und ebensowenig auf die Organisa-
iwn kantonaler Staatsforst Verwaltungen. Speziell das

letztere Gebiet würde es sehr wohl verdienen, zum Gegenstand einer
besonderen Untersuchung gemacht zu werden. Denn die in den einzelnen
Kantonen ja genau gleiche Aufgabe der Verwaltung der Staatswälder
wird nach so auffallend ungleichen administrativen Methoden gelöst, daß

nur die eine Schlußfolgerung möglich ist, es sei die R a t i o n a l i s i e -

rung auf diesem Gebiet noch recht wenig abgeklärt
und in den verschiedenen Kantonen auf sehr ungleichem Niveau stecken-

geblieben. Hier drängt sich vor allem die Frage auf, in welcher Form
der Finanzhaushalt der Staatsforstverwaltungen an den allgemeinen
Staatshaushalt angeschlossen werden kann, ohne das für einen Wirt-
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fcl)aftëbetrie&, too alter ©elbberfeßr auf Seiftung unb ©egenleiftung be«

rußt, unerläßliche promote fÇunftionicren gu berunmöglicßen. SiefeS

Problem feßeint bei un§ ttoeß nie öffentlich erörtert toorben gu fein, um
fo häufiger aber begegnet man ihm in ber auSlänbifcßen Siteratur. Sie
Satfacße, baß bort feit Saßren namhaften Tutoren ohne 3lu§=

nähme für biefen Slnfcßluß an bie allgemeine ©taatSbertoaltung bas bis«

her allgemein übliche fog. lameraliftifcße ©ßftem al§ mit einem SSirt«

fcßaftSbetricb nicht meßr bereinbar beläntpfen unb (Einführung be§ fog.

9?ettoetat§ berlangen, bürfte un§ beutlid; genug geigen, baß auch

mir alle SSeranlaffung hätten, uns ernfttidj mit biefer Mrage 3b bcfaffcit.
Mür heute mag biefer bloße §inwciS auf bie Kernfrage genügen.

Mm folgenben wirb bie ©taatSforftbermaltung nur infotoeit mit ein«

begogen, als baS bureß fie für bie ©taatSforftbeamten bebingte SlrbeitS«

quantum in ber Rechnung über notmenbigen SPräfteeinfaß für bie ©r«

füllung ber öffentlich-rechtlichen © t a a t S a u f g a b e n ge«

genüber bem SBalbe mit berüdfichtigt toerben muß. ®iefe Slufgaben finb
uiebergelegt in ber ©efeßgebung, beren y-unbament baS eibgeuöfftfcfje

Morftgefeß bon 1902 mit ben gugeßörenben SluSfüßrungSerlaffen bilbet.
Sßenn aueß bie ffantone in ißrer forftlicßen StecßtSorbnung noeß gaßlreid;e
SJiobifilationen ßaben eintreten laffen, fo befteßt boeß giemlicß toeitgeßenbe

Uebereinftimmung. Set ftaatlidje fsforftbienft ßat feßon in bett ißribat«
toalbungen rcd;t einfeßneibenbe Munitionen auSguübcu, bie allcrbingS je

naeß SanbeSgegenben unb forftlidjer SOcentalität ber SBalbbefißet eine

reeßt ungleiche SlrbeitSlaft bebingen. ben ©emeinbe« unb Silorpora«

tionStoalbungen jebocß finb bie Slufgaben beS ftaatlicßen MorftbienfteS
bebeutenb toeitgeßenber. Sie befd;ränlen fid; leineStoegS auf bloße Sluf«

fießt gemäß ber allgemeinen 3>eranttoortung beS Staates für richtige 23er«

toaltung ber öffentlid;en ©üter, fonberit fie umfaffen noeß einen erheb«

ließen Seil ber birelten Seitung ber 23etoirtfcßaftung; bemt nad; 23unbeS«

reißt finb bie ftaatlicßen Morftorgane berpflicßtet, alle öolgruißungen angu«
geießnen, beren gällung, SranSport unb Slufarbeitung gu leiten unb bie

©inßaltung beS gangen 3Birtfd;aftSpIanS gu übertoaeßen unb gu fießern.
Mür bie Surcßfiißrung biefer großen Stufgabe entßält baS SlunbeS«

reeßt leine toeitere ^Begleitung als bie Mm-'berung gtoedentfprecßenb abge«

grengter ^orftïreife, Slnftellung ber erforbetlidßen Slngaßl Moïftted;niler,
©orge für ^eranbilbung unb Slnftellung be§ untern MorftperfonalS. Stile

übrigen Myogen ber Sienftorganifation unb inSbefonbere bie Sompeteng«
oerteilung finb ber lantonaten ©ouberänität überlaffen. 5DeSßaIb ßat fid;
aud; eine SKufterlarte berfeßiebenartiger ©ßfteme ßerauSgebilbet, in benen

immerßin einige leitenbc §auptgüge erlcnnbar finb. SSerfudßen toir alfo
herauszubringen, toeld;e ©runbfäße fid; betoäßrt ßaben unb too toir an«
feßen müffen, um biefen heutigen SHinimumfaltor unfereS MörftmefenS
gu ßeben.
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schaftsbetrieb, wo aller Geldverkehr auf Leistung und Gegenleistung be-

ruht, unerläßliche prompte Funktionieren zu verunmöglichen. Dieses

Problem scheint bei uns noch nie öffentlich erörtert worden zu sein, um
so häufiger aber begegnet man ihm in der ausländischen Literatur. Die
Tatsache, daß dort seit Jahren schon alle namhaften Autoren ohne Aus-
nähme für diesen Anschluß an die allgemeine Staatsverwaltung das bis-
her allgemein übliche sog. kameralistische System als mit einem Wirt-
schaftsbetrieb nicht mehr vereinbar bekämpfen und Einführung des sog.

Nettoetats verlangen, dürfte uns deutlich genug zeigen, daß auch

wir alle Veranlassung hätten, uns ernstlich mit dieser Frage zu befassen.

Für heute mag dieser bloße Hinweis auf die Kernfrage genügen.

Im folgenden wird die Staatsforstverwaltung nur insoweit mit ein-
bezogen, als das durch sie für die Staatsforstbeamten bedingte Arbeits-
quantum in der Rechnung über notwendigen Kräfteeinsatz für die Er-
füllung der öffentlich-rechtlichen S t a a t s a u f g a b e n ge-

genüber dem Walde mit berücksichtigt werden muß. Diese Aufgaben sind

niedergelegt in der Gesetzgebung, deren Fundament das eidgenössische

Forstgesetz von 1902 mit den zugehörenden Ausführungserlassen bildet.
Wenn auch die Kantone in ihrer forstlichen Rechtsordnung noch zahlreiche
Modifikationen haben eintreten lassen, so besteht doch ziemlich weitgehende
Uebereinstimmung. Der staatliche Forstdienst hat schon in den Privat-
Waldungen recht einschneidende Funktionen auszuüben, die allerdings je

nach Landesgegenden und forstlicher Mentalität der Waldbesitzer eine

recht ungleiche Arbeitslast bedingen. In den Gemeinde- und Korpora-
tionswaldungen jedoch sind die Aufgaben des staatlichen Forstdienstes
bedeutend weitgehender. Sie beschränken sich keineswegs ans bloße Auf-
ficht gemäß der allgemeinen Verantwortung des Staates für richtige Ver-
waltung der öffentlichen Güter, sondern sie umfassen noch einen erheb-
lichen Teil der direkten Leitung der Bewirtschaftung; denn nach Bundes-
recht sind die staatlichen Forstorgane verpflichtet, alle Holznutzungen anzu-
zeichnen, deren Fällung, Transport und Ausarbeitung zu leiten und die

Einhaltung des ganzen Wirtschaftsplans zu überwachen und zu sichern.

Für die Durchführung dieser großen Aufgabe enthält das Bundes-
recht keine weitere Wegleitung als die Forderung zweckentsprechend abge-

grenzter Forstkreise, Anstellung der erforderlichen Anzahl Forsttechniker,
Sorge für Heranbildung und Anstellung des untern Forstpersonals. Alle
übrigen Fragen der Dienstorganisation und insbesondere die Kompetenz-
Verteilung sind der kantonalen Souveränität überlassen. Deshalb hat sich

auch eine Musterkarte verschiedenartiger Systeme herausgebildet, in denen

immerhin einige leitende Hauptzüge erkennbar sind. Versuchen wir also

herauszubringen, welche Grundsätze sich bewährt haben und wo wir an-
setzen müssen, um diesen heutigen Minimumfaktor unseres Forstwesens
zu heben.
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3. SlHgemettte VerroaltungSgnmbfäße.

Sowohl für ben gorftbienft, wie überhaupt für febeu $weig <>eS

öffentlidjen DienfteS, fittb folgcnbe ©runbfäpe einptjatten :

1. Die für bie ©rfüttutig ber StaatSaufgaben erforberlidjen Gräfte
finb fo ju organifieren, baff bie Erreichung bes $wecteS mit möglidjft
geringem Slufmanb gefiebert wirb. DieS erforbert eine in porijontaler
nnb bertifater Stiftung fpftematifd) ausgebaute ©lieberung ber Organe
unb iprer $flicpten= unb fompetenjtreife. gebeS Organ pat bie $flid)t,
bie ipm pgemiefene Aufgabe niept nur faepliep richtig, fonbern für ben

Staat auep mögtiepft ötonomifcp p erfüfien.
2. Die fompetenjen ber einzelnen Organe ntüffen fiel) nad) ber 9Jlög«

tiepteit wirtlicher Sacpbeperrfcpung richten. ^ebenfalls müffen baS im
tontreten ©efepäft faepberftänbige unb bas barüber entfd)eibenbe Organ
wenigftenS in fo napem .fontatt fiepen, baß ein geniigenbeS Vertrauens«
berpältniS möglich W »"b baß bie SntfdjeibungSinftang noch eine fachliche

Verantwortung tragen taun. Trennung ber beiben gnftanjen burcp eine

31t lange ©tufenteiter oon Organen berunmögtiept fowoht ein promptes
gunttionieren beS DienftcS, als auch etn Vertrauensverhältnis unb Wirt«

liehe Verantwortung unb gefäprbet fachlid) richtige ©rlebigitng.
3. Gebern Staatsorgan ift feine Stellung nad) folgenbcrt ©efichtS«

puntten auSpgeftalten :

a) Die StrbeitStraft ift in einer ihrer Dualität entfprecpenben SBeife

boll ju befdhäftigen; bie StrbeitSbelaftung barf aber niept fo weit
gehen, baß bie tatfäcplidje Veperrfcpung beS SlrbeitSgebieteS unb bie

ber Verantwortung entfprecpenbe Kontrolle ber unterfteltten Or«

ganc berunmöglidpt Werben;
b) bie äußerlichen StrbeitSbebingungen (VureauauSftattung, §ilfstrafte,

Steifen ufw.) finb im Vaprnen bernünftiger Detonomie fo p geftat»

ten, baff ber größtmögliche StrbeitSeffett erjiett wirb, ffuweifung
bon Arbeiten, bte bon billigern Gräften beforgt Werben tonnen unb

Doppelfpurigfeiten finb p bermeiben;
c) Vefolbung unb fogiale gürforge finb fo p bemeffen, baß fie bem

Staate bie ben Stellungen entfprecpenben 2lrbeitSträfte fiepern unb

möglidpft teiftungSfäpig erhalten. Die SRöglicpfeit eigener gortbil«
bung unb ber ©enuß einer angemeffenen gerienjeit finb notwenbig.

ES werben taum biete Sefer behaupten wollen, baß unfere beseitigen
gorftbienft«Organifationen biefen ©runbfäpen gang entfpredpen. Viel«
mehr tonnten bie meiften Sefer aus iprem SBirtungStreife bermuttiep eine

lange Sifte bon puntten nennen, wo e§ „niept gang ttappt".

4. Sic Stufenglieberimg bcS gorftbienfteS.

Stuf tantonatem Voben ift ber öffenttid)«red)tliche gorftbienft gumeift
in fotgenber SBeife gegliebert :
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3. Allgemeine Vcrwaltungsgrundsätze.

Sowohl für den Forstdienst, wie überhaupt für jeden Zweig des

öffentlichen Dienstes, sind folgende Grundsätze einzuhalten:
1. Die für die Erfüllung der Staatsaufgaben erforderlichen Kräfte

sind so zu organisieren, daß die Erreichung des Zweckes mit möglichst

geringem Aufwand gesichert wird. Dies erfordert eine in horizontaler
und vertikaler Richtung systematisch ausgebaute Gliederung der Organe
und ihrer Pflichten- und Kompetenzkreise. Jedes Organ hat die Pflicht,
die ihm zugewiesene Aufgabe nicht nur sachlich richtig, sondern für den

Staat auch möglichst ökonomisch zu erfüllen.
2. Die Kompetenzen der einzelnen Organe müssen sich nach der Mög-

lichkeit wirklicher Sachbeherrschung richten. Jedenfalls müssen das im
konkreten Geschäft sachverständige und das darüber entscheidende Organ
wenigstens in so nahem Kontakt stehen, daß ein genügendes Vertrauens-
Verhältnis möglich ist und daß die Entscheidungsinstanz noch eine sachliche

Verantwortung tragen kann. Trennung der beiden Instanzen durch eine

zu lange Stufenleiter von Organen vcrunmöglicht sowohl ein promptes
Funktionieren des Dienstes, als auch ein Vertrauensverhältnis und wirk-
liche Verantwortung und gefährdet sachlich richtige Erledigung.

3. Jedem Staatsorgan ist seine Stellung nach folgenden Gesichts-

punkten auszugestalten:
a) Die Arbeitskraft ist in einer ihrer Qualität entsprechenden Weise

voll zu beschäftigen; die Arbeitsbelastung darf aber nicht so weit
gehen, daß die tatsächliche Beherrschung des Arbeitsgebietes und die

der Verantwortung entsprechende Kontrolle der unterstellten Or-
ganc verunmöglicht werden;

b) die äußerlichen Arbeitsbedingungen (Burcauausstattung, Hilfskräfte,
Reisen usw.) sind im Rahmen vernünftiger Oekonomie so zu gestal-

ten, daß der größtmögliche Arbeitseffekt erzielt wird. Zuweisung
von Arbeiten, die von billigern Kräften besorgt werden können und

Doppelspurigkeiten sind zu vermeiden;
c) Besoldung und soziale Fürsorge sind so zu bemessen, daß sie dem

Staate die den Stellungen entsprechenden Arbeitskräfte sichern und
möglichst leistungsfähig erhalten. Die Möglichkeit eigener Fortbil-
dung und der Genuß einer angemessenen Ferienzeit sind notwendig.

Es werden kaum viele Leser behaupten wollen, daß unsere derzeitigen
Forstdienst-Organisationen diesen Grundsätzen ganz entsprechen. Viel-
mehr könnten die meisten Leser aus ihrem Wirkungskreise vermutlich eine

lange Liste von Punkten nennen, wo es „nicht ganz klappt".

4. Die Stusengliederung des Forstdienstes.

Auf kantonalem Boden ist der öffentlich-rechtliche Forstdienst zumeist
in folgender Weise gegliedert:
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Sic unterfte Stufe wirb gebilbet bom @ e nt e i u b e » ober S o r »

porationSförfter. Siefer gunftionär foil tu ber Siegel iit einem

llnterförfterfurfe bon adjt SBocfjen Sauer auSgebilbet fein uub ein ent»

förecf)enbeS patent ermorben haben. SaS ift aber nod) bielfacf), nantent»

lid) beim fleinern SBalbbefifj, nicht ber gaff. Oft hat ber Amtsinhaber
gugleid) aud) nod) als 9Balbl)ütcr (S3annmart) gu bienen, fowie gelegcnt»

fid) als Organ ber StaatSauffidjt über bie ißribatmälber, menu bafür
nid)t befonbere StaatS»lInterförfter (SRebierförfter) hefteten. Siefe Stel»

Iitng, ©emeinbeförfter, wirb gmar nidft born Santon befolbet, aber ber

^nfjaber iff bod) nod) ben Staatsorganen gegenüber roenigftenS teilmcife
birett berantmortlid). Sobann folgen als nädffiobere Stufe bie im
StaatSbienft ftetjenben, iit Unterförfterfurfen ausgebilbeten unb paten»
tieften SR c b i e r » ober Unterförfter, bie ben mit Sed)uifcrn be»

festen S r c i S f o r ff ä m t e r n als ber 3. Stufe unterftettt finb unb bereu

midjtigfte auSfül)renbc Organe bifben. Sic Site! ber SreiSforftamtSinfjaber
lauten : SrciSobcrförfter, SreiSförfter, Sreisforftmeifter, SegirfSförfter,
SreiSforftinfpeftor. Sic if)nett an eingefnen Orten beigeorbneten Abjuntte
mit gorftingcnicur»AuSmeiS Ifabett meift nur ©effilfendjaratter. ©ine
fclbftänbige Stellung ift itjnen bisher berfagt, fo bajj fie feine eigene

Sienftftufe bilbett. Sie bierte Stufe luirb bout fa tt tonale tt Ober»
f o r ft a m t eingenommen uttb fein Qntjaöer fjeifjt SantonSoberförfter,
SantonSoberforftmeifter, SantonSforftinfpeftor. ©r ift ber oberfte forft»
tcc^rrifdfje Sefretär=SRcfcrent ber guftänbigett SRegierungsabtei»
I u tt g (S i r e 11 i o n ober Departement), meld) letztere afS fünfte
unb oberfte Stufe ber gorftbienftorganifation betrachtet merbett barf;
bénit bic itocf) fofgcnben höheren gnftangen, SRegierungSrat, tantonateS
Parlament unb baS Soft als Souberän, fteljen bereits oberhalb ber gerne
beS eigentlichen fyorftbienfteS, mit beut mir ttnS hier befaffett.

fffür bic folgcnbett Ausführungen möge eS ber ©infadfheit halber
geftattet feitt, bie Scrtrctcr ber ermähnten fünf Stufen mit ber gebrauch»

fichftcn unb mof)I allgemein berftanblicfjften AmtSbegeidjnung gu bcrfeffen :

1. ©emeinbeförfter, 2. SRebicrförfter, 3. SreiSoberförfter, 4. SantonSober»
förfter, 5. gorftbireftor.

Siefe Stufenbilbung fann gleidjfant als fchmeigerifd)eS SurchfdfnittS»
fhftcnt betrad)tet merben, bei beut eS aber atferlfanb Ausnahmen gibt.
Abfotut tonftant finb, Irrtum borbehalten, nur bie unterfte unb bie

oberfte Stufe, ber ©emeinbeförfter unb ber gorftbirettor. Sic brei mitt»
leren Stufen tonnen gelegentlich fehlen, aber tmdlftcnS bie eine ober
anbere, nie gmei.» Sie SRebierförfterftufe fehlt im Santou gürid) (unb

i AeueftcnS fdjeiut ber Saittou ©eitf ben Skrfud) machen gu motten, fein
.fantonSforftamt, in metchem bie 3. unb 4. Stufe bereinigt ftnb, abgufchaffen.
Saf) bie S3unbeSbet)örben foldfer @efehe§öerle|ung guftimmeu tonnten, ift freilich
nidjt reiht eingufehen.
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Die unterste Stufe wird gebildet vom Gemeinde- oder Kor-
p o r a t i o n s f ö r st e r. Dieser Funktionär soll in der Regel in einem

Unterförsterkurse von acht Wochen Dauer ausgebildet sein und ein ent-
sprechendes Patent erworben haben. Das ist aber noch vielfach, nament-
lich beim kleinern Waldbesitz, nicht der Fall. Oft hat der Amtsinhaber
zugleich auch noch als Waldhüter (Bannwart) zu dienen, sowie gelegent-
lich als Organ der Staatsaufsicht über die Privatwälder, wenn dafür
nicht besondere Staats-Unterförster (Revierförster) bestehen. Diese Stel-
lung, Gcmeindeförster, wird zwar nicht vom Kanton besoldet, aber der

Inhaber ist doch noch den Staatsorganen gegenüber wenigstens teilweise
direkt verantwortlich. Sodann folgen als nächstobere Stufe die im
Staatsdienst stehenden, in Unterforsterkursen ausgebildeten und Paten-
tiertcn Revier- oder U n t e r f ö r st e r, die den mit Technikern be-

setzten K r e i s f or st ä m t e r n als der 3. Stufe unterstellt sind und deren

wichtigste ausführende Organe bilden. Die Titel der Kreisforstamtsinhaber
lauten: Kreisoberförster, Kreisförster, Kreisforstmeister, Bezirksförster,
Kreisforstinspektor. Die ihnen an einzelnen Orten beigeordneten Adjunktc
mit Forstingenieur-Ausweis haben meist nur Gehilfencharakter. Eine
selbständige Stellung ist ihnen bisher versagt, so daß sie keine eigene

Dienststufe bilden. Die vierte Stufe wird vom kantonalen Ober-
f o r st a in t eingenommen und sein Inhaber heißt Kantonsoberförster,
Kantonsoberforstmeister, Kantonsforstinspektor. Er ist der oberste forst-
technische Sekretär-Referent der zuständigen R e g i e r u n g s a b t e i -

lung (Direktion oder Departement), welch letztere als fünfte
und oberste Stufe der Forstdienstorganisation betrachtet werden darf;
denn die noch folgenden höheren Instanzen, Regierungsrat, kantonales
Parlament und das Volk als Souverän, stehen bereits oberhalb der Zone
des eigentlichen Forstdienstes, mit dem wir uns hier befassen.

Für die folgenden Ausführungen möge es der Einfachheit halber
gestattet sein, die Vertreter der erwähnten fünf Stufen mit der gebräuch-
lichsten und wohl allgemein verständlichsten Amtsbezeichnung zu versehen :

1. Gemeindeförster, 2. Revierförster, 3. Kreisoberförster, 4. Kantonsober-
förster, 5. Forstdirektor.

Diese Stufenbildung kann gleichsam als schweizerisches Durchschnitts-
system betrachtet werden, bei dem es aber allerhand Ausnahmen gibt.
Absolut konstant sind, Irrtum vorbehalten, nur die unterste und die

oberste Stufe, der Gemeindeförster und der Forstdirektor. Die drei mitt-
leren Stufen können gelegentlich fehlen, aber höchstens die eine oder
andere, nie zwei.' Die Revierförsterstufe fehlt im Kantou Zürich (und

' Neuestens scheint der Kanton Genf den Versuch inachen zu wollen, sein

Kantonsforstamt, in welchem die 3. und 4. Stufe vereinigt sind, abzuschaffen.

Daß die Bundesbehörden solcher Gesetzesverletzung zustimmen könnten, ist freilich
nicht recht einzusehen.
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oielleidjt nod) anbersmo); in ben Keinen Kantonen finb bie brittc unb
oierte ©tufe oereinigt int tantonalen Dberforftamt. ®ic i^antonSober»

förfterftufe fct)It formett nad) ©efetj nirgenbS, motfl aber de facto fdjon
lange gatjre in greiburg. 3" ^n fantonen ©djaffljaufen unb ïtjurgau
befielt ißerfonalunion gmifdjen einem bcr brei freisforftäinter unb bcm

fantonêoberforftamt.
ge nadjbem bie ©tufenglieberung als äußerer Stoljöau ber SDienft»

organifation in ber ißrajiS bem ermähnten ïiortnalbilb entfpridjt ober

Süden aufmeift, muff fid) natürlidj and) ber ^nncnauëbau, bie S o m »

getengglieberung anberS geftalten. gn biefer §inficl)t hefteten
atlerbings aud) bei normalem ©tufenbilbe fdjon bie größten Scrfcfjiebcn»
tjeiten, bie nur gum tleinern geil auf ben natiirlidjen fad)Iid)eti Unter»

lagen, fonbern gumeift auf altem igertommen, perfönlidjen Sfcrljältttiffen
ober fogar fadjfrembcn ©inflüffen unb gufällen berufen. ®a ift eS fieser

unfere ißflicfft, and) auf btefent ©ebiete einmal bie mefentlidjen ©rfalj»
rungStatfadjen unb allgemein gültigen ©runbfätje IjerauSgufdjälcu.

5. ®ic ©tettimg bcr tedjnifdjcn ©emciitbeforftoernmlter.
©omeit bie ©emeirtben eigene ted)nifd)e gor ft ber mal»

tun gen befitjen, Oerminbert fid) bie Arbeit beS ftaatlidjen gorftbienfteS
minbeftenS um bie guttltionen ber bireften SßirtfdjaftSleitung, unb eS

Oerbleibt nur bie allgemeine ftaatlidje Auffidjt. Seiber ift lange geit unb

oielfacf) angenommen roorben, bie blojfe Aufteilung eines tedjnifdjen @e»

meinbeforftoerloalterS bebeute an unb für fid) fdjon alle ©arantie für
baS non plus ultra an forftlidjem gort[d)ritt, fo baff man bie ©taatS»

auffielt praltifd) faft bis gum ißerfdjminben tjat gnriidtreten laffen. SSoljin
baS führen lann, geigten uns gemiffe fataftropljale galle lommunaler
gorftoermaltungen, bie bem Anfetjen unfereS SSerufeS fdjmeren ©cljabcn

gugefügt Ijaben. Slerfagt Ijaben in biefen gälten allcrbingS nicfjt bie gu»

näd)ft guftänbigen unb ocrantmortlid)en fantonSoberforftömter, fonbern
bie Plereit tantonalen ißolititer. llebrigens finb analoge Sßerpltniffe
aucl) anberSmo mcljr ober roeniger fühlbar gemorben, roentt fie aud) nod)

nid)t bis gu betnonftratiücn Affären unb fatalen öffentlichen (Erörterungen
gebiel)en finb. SJlan £)at looljt aucl) gu menig baran gebadjt, baff mit ber

gebanfenlofert oertrauenSfeligen Soderung bcr ©taatSauffidjt über ted)»

nifdje Serroaltungen bie betreffenben fommunaten gorftbeamten ja erft
red)t gänglich allen ißreffionen ber ©cmcinbcfmlitit ausgeliefert merben,
bie fid) befanntlid) beileibe nidjt immer im ©eleife reiner ©adjlidjteit unb

forftlidjen gortfdjrittS bemegt. gn folgen gälten gibt eS immer @e»

meinbemagnaten, bie fdjlau genug finb, um gu merten, roie cS um unfere

gorftpolitit beftellt ift unb bag fie fid) mit SSefolbung eines gedjniters,
ben fie bamit oöllig in bie ©emalt betommen, prattifcl) ber ©taatSauffidjt
entgieljen tonnen.
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vielleicht noch anderswo); in den kleinen Kantonen sind die dritte und
vierte Stufe vereinigt im kantonalen Oberforstamt. Die Kantonsober-
försterstufe fehlt formell nach Gesetz nirgends, wohl aber cke kaeto schon

lange Jahre in Freiburg. In den Kantonen Schaffhausen und Thurgau
besteht Personalunion zwischen einein der drei Kreisforstämter und dem

Kantonsobersorstamt.
Je nachdem die Stufengliederung als äußerer Rohbau der Dienst-

organisation in der Praxis dem erwähnten Normalbild entspricht oder
Lücken aufweist, muß sich natürlich auch der Innenausbau, die Kom-
petenzgliederung anders gestalten. In dieser Hinsicht bestehen

allerdings auch bei normalem Stufenbilde schon die größten Verschieden-

heilen, die nur zum kleinern Teil auf den natürlichen sachlichen Unter-
lagen, sondern zumeist auf altem Herkommen, persönlichen Verhältnissen
oder sogar sachfremden Einflüssen und Zufällen beruhen. Da ist es sicher

unsere Pflicht, auch auf diesem Gebiete einmal die wesentlichen Ersah-
rungstatsachcn und allgemein gülligen Grundsätze herauszuschälen.

5. Die Stellung der technischen Gemeindesorstverwalter.
Soweit die Gemeinden eigene technische For st ver Wal-

tun gen besitzen, vermindert sich die Arbeit des staatlichen Forstdienstes
mindestens um die Funktionen der direkten Wirtschaftsleitung, und es

verbleibt nur die allgemeine staatliche Aufsicht. Leider ist lange Zeit und

vielfach angenommen worden, die bloße Anstellung eines technischen Ge-

meindeforstverwalters bedeute an und für sich schon alle Garantie für
das non pins ultra, an forstlichem Fortschritt, so daß man die Staats-
aufsicht Praktisch fast bis zum Verschwinden hat zurücktreten lassen. Wohin
das führen kann, zeigten uns gewisse katastrophale Fälle kommunaler
Forstverwaltungen, die dem Ansehen unseres Berufes schweren Schaden

zugefügt haben. Versagt haben in diesen Fällen allerdings nicht die zu-
nächst zuständigen und verantwortlichen Kantonsoberforstämter, sondern
die höheren kantonalen Politiker. Uebrigens sind analoge Verhältnisse
auch anderswo mehr oder weniger fühlbar geworden, wenn sie auch noch

nicht bis zu demonstrativen Affären und fatalen öffentlichen Erörterungen
gediehen sind. Man hat wohl auch zu wenig daran gedacht, daß mit der

gedankenlosen vertrauensseligen Lockerung der Staatsaufsicht über tech-

nische Verwaltungen die betreffenden kommunalen Forstbeamten ja erst

recht gänzlich allen Pressionen der Gemeindepolitik ausgeliefert werden,
die sich bekanntlich beileibe nicht immer im Geleise reiner Sachlichkeit und

forstlichen Fortschritts bewegt. In solchen Fällen gibt es immer Ge-

meindemagnaten, die schlau genug sind, um zu merken, wie es um unsere

Forstpolitik bestellt ist und daß sie sich mit Besoldung eines Technikers,
den sie damit völlig in die Gewalt bekommen, praktisch der Staatsaufsicht
entziehen können.
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9Rit bent tpinmcis auf biefe borfommenben unguten Erfahrungen in
Eingefallen foil aber ïeineëmegS einer Verallgemeinerung gerufen unb
baê Sinb mit bem Vabe auSgefdjüttet merben. SRacf; mie bor bürfett mir
mit gutem ©emiffen baran fefttjalten, baff normalermeife bie Schaffung
eigener technifcljer gorftberroaltungen für bie ©emeinben gutn fÇortfcf)ritt
führt unb begiinftigt p merben berbient, aber mit befferer Siehe»
r u n g eines u n b e h i n b c r t c n forftterfjnif cf)cit SB i r c n §

unb einer rid; tig funîtionierenben S t a a t S a u f f i d; t.

üeßterc muß als ftänbige Stützung unb SRiidenbedung jebem arbeitsfreu»
bigen, tüchtigen ©emeinbeforftbermalter nur erroünfdjt fein, roie ja anber»

feitS bie böttige „©ottberlaffenhcit" auf feinem ifolierten Soften manchem
mit beften Vorfäßen bclabenett gorftmanne getabegu gum Verhängnis
merben muff.

Eine Sicherung für unbeljinberte, boftgültige forftted;nifd;e SBirffam»
feit füllte unbebingt al§ ©runbtage für bie rechtliche SInerïennung als
technifdjc gorftbermaltung unb ©etnährung eines SSunbeSbeitragcS an
bie Sefolbung bertangt merbert. Unb gmar bürftc als SRhtimalforbcrung
bie berbinblidje geftlcgung gelten, baß im Statjmcn bcS 28irtfd;aftSpIaiteS
nnb ber ftaatlicf)cn Vorfdfjriften bie Vcftimmung unb Singe i dj
n n n g ber Jpolgnußungen, ihre Slufrüftung uttb ® o n »

trolle ber alleinigen $uftänbig!eit unb Verantmort»
I i dEj ï e i t be§ ted^nifdfjen gorftbermalterS unter ft eh t.

Slnberfeits muh pc Sicherung ber ridf)tigen VScfugniffe beS ©c»

meinbeforfttechniïerë aber audf) noch ^ ©ernähr hinsulommen, baß er
btefe Sefugniffe tatfädhlidfj f i n n g c m ä ß ausübt unb
nicht burd; übermäßige Erroeiteruug beS VermaltungsgebieteS fic£) fclber
gu bloß infpigierenber punition begrabiert. §ier füllten tantonale unb

eibgenöffifdje gorftpolitit üorforglich eingreifen, baß nicht ötonomifche
SSerhältniffe bert ©emeinbeforftbermalter nötigen, fein SluSfotnmcn auf
Soften ber Dualität unb lyntenfität ber 9Birt|d;aftsführung gu berbeffern.
ES füllte normalermeife nicht borfommen, baß bie bloß bent StaatSforft»
pcrfonal unterftehenben ©enteinbemälber forgfältiger bemirtfehaftet auS»

fehen, als foldje in ber §anb eines ©emeinbetechniferS. ®ie SR e dh t f e r »

tiguttg eigener ted;nifd)cr§orftbermaItungen ft e h t
unb fällt mit ihrer beffern Seiftung gegenüber ben nur
bom ftaatlidfjeii SrciSoberförfter behanbelten ©emeinbemälbern.

lieber bie fÇrage, meltheS Staatsorgan bie S t a a t S a u f f i cl; t
ü b c r t e dh n i f dh e fjorftbermaltungen ausüben foil, beftehen
in ben berfchiebenen Kantonen fdfjarf gegenfäßliche SReittungen. Slm einen
Ort ift ber ©antonSoberförfter bagu beftimmt, am anbern Ort ber Sreis»
oberförfter, ober eS mirb auch ^in Kompromiß bcrfucht. SluSgeljenb bon
ber £atfad;e, baß bei manchen gang großen ftäbtifdfjen gorftbermaltungen,
beren Seitcr eine bebeutenb attgefehenere Stellung genießen als ber ort»
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Mit dem Hinweis auf diese vorkommenden unguten Erfahrungen in
Einzelfällen soll aber keineswegs einer Verallgemeinerung gerufen und
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden. Nach wie vor dürfen wir
mit gutem Gewissen daran festhalten, daß normalerweise die Schaffung
eigener technischer Forstverwaltungen für die Gemeinden zum Fortschritt
führt und begünstigt zu werden verdient, aber mit besserer Siche-
r u n g eines unbehinderten f o r st t e ch n i s ch e n Wirkens
und einer richtig funktionierenden Staatsaufsicht.
Letztere muß als ständige Stützung und Rückendeckung jedem arbeitsfreu-
digen, tüchtigen Gcmeindeforstverwalter nur erwünscht sein, wie ja ander-
seits die völlige „Gottverlassenheit" auf seinem isolierten Posten manchem
mit besten Vorsätzen beladcnen Forstmanne geradezu zum Verhängnis
werden muß.

Eine Sicherung für unbehinderte, vollgültige forsttechnische Wirksam-
keit sollte unbedingt als Grundlage für die rechtliche Anerkennung als
technische Forstverwaltung und Gewährung eines Bundesbeitrages an
die Besoldung verlangt werden. Und zwar dürfte als Minimalforderung
die verbindliche Festlegung gelten, daß im Rahmen des Wirtschaftsplanes
und der staatlichen Vorschriften die Bestimmung und Anzeich-
nun g der H o l z n u tz u n g e n, ihre Aufrüstung und Kon-
trolle der alleinigen Zuständigkeit und Verantwort-
lichkeit des technischen For st Verwalters untersteht.

Anderseits muß zur Sicherung der richtigen Befugnisse des Ge-

mcindcforsttcchnikcrs aber auch noch die Gewähr hinzukommen, daß er
diese Befugnisse tatsächlich sinngemäß ausübt und
nicht durch übermäßige Erweiterung des Berwaltungsgebietes sich selber

zu bloß inspizierender Funktion degradiert. Hier sollten kantonale und
eidgenössische Forstpolitik vorsorglich eingreifen, daß nicht ökonomische
Verhältnisse den Gemeindeforstverwalter nötigen, sein Auskommen auf
Kosten der Qualität und Intensität der Wirtschaftsführung zu verbessern.
Es sollte normalerweise nicht vorkommen, daß die bloß dem Staatsforst-
Personal unterstehenden Gemeindewälder sorgfältiger bewirtschaftet aus-
sehen, als solche in der Hand eines Gemeindetechnikers. Die Rechtser-
tigung eigener technischer For st Verwaltungen steht
und fällt mit ihrer bessern Leistung gegenüber den nur
vom staatlichen Kreisoberförster behandelten Gemeindewäldern.

Ueber die Frage, welches Staatsorgan die Staatsaufsicht
über technische F o r st v e r w a l t u n g e n ausüben soll, bestehen

in den verschiedenen Kantonen scharf gegensätzliche Meinungen. Am einen
Ort ist der Kantonsoberförster dazu bestimmt, am andern Ort der Kreis-
oberförster, oder es wird auch ein Kompromiß versucht. Ausgehend von
der Tatsache, daß bei manchen ganz großen städtischen Forstverwaltungen,
deren Leiter eine bedeutend angesehenere Stellung genießen als der ört-
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lief) guftänbige, befdjeiben geftelltc ftaatlicfje ©reisoberförfter, fjat fief)

mandjerortê bie fefte Meinung gebifbet, e§ [ei ungehörig, ben ©reiêober»

forftern bie punition ber ©taatêaufficfjt über tec!jnifc£)e ©erwaftungen in
iffren ©reifen gu übertragen; eê fjanble [icf) um „toorbinierte" Steifen,
nnb beêfjafb fjätten bie ©emeinbetedjniter Sfnfftrud) auf [ogenannte
„©cicfjêunmittefbarteit", b. f). Untcrfteffung unter bie 3ebtralbef[örbe.
©ei näherer lleberlegung wirb man fid) aber überzeugen vniiffen, bafj
biefer ©ebanfengang, ber burd) teine Analogien in anbern 3*beigen ber

©taatsberwaftung geftü^t werben tarnt, logifd) f a I f df) ift. Sfber nament=
fid) aud) in rein fadjfidjcr §inficf)t ift biefeê ©tjftem ficfjer ungroedmäfjig.
©ei feiner ^Beurteilung bürfen fefbftberftanblid) rein fterfönfidje 9Jtacf)D

ober Vlnabf)cingigteit§aff)irationen gar teine Stoffe [[tiefen unb ebenfowenig
ift eê gufäffig, mit ber Sfuëiibung ber ©taatêaufficfjt bie Sorfteflung einer
)ter[önlid)en ©egenfätjfidjteit gu berbinbett. ©ei afffeitig richtiger Sfuffaf»

fung beê ©erpftniffeê folf unb tann ja nur gemeinfame fförberung ber

Sad)e be§ SBafbeë in gutem ©inbernefjnten refultieren. (Sdihm folat.)

l^îeremscmgeCegmÇettert.

Stuêjug «lté fceut ^votofolf î>cr ®i^ung
ï»eê Staubigen .Slomitceêf Dont 17. ^nnuav 1930 tu 3tirid).

Sfnwefcnb : ©ämtfidjc SDtitglieber.

1. (gn ben ©crein werben aufgenommen :

©reiëafftenberwaltung ©rummenamSiefjlau in ©rummenau;
©erwaftung ber Drtêgemeinbe Slït ©t. Qoïgaint in Unterwaffer;
©erwaftung ber Drtêgemeinbe 9cef;Iau in -ïiefjlau;
©erwaftung ber Drtêgemeinbe Sicfjtenfteig in Sidjtenfteig;
Sllfreb SJtäber, ©udjbruder, Sidjtenfteig;
Dberft öäufermann, "Direttor ber ©iêcofe, ©afgacf);
©rof. Dr. ^accarb, ©.£.£>., Uniberfitâtêftrafje 2, 3ürid);
Seo (Sbuarb ©teiner, gorftingenieur, ©djöttgtün, ©ofotfjurn;
§. Seibunbgut, ©offetjftr. 5, Qüricf) (refg. SJtünfingen b. ©ern).

2. Sie beutfcfje ^ugcnbfdjrift „Unfer ÏÏBafb", IL Sluflage, weift int
©erläge nur nod) einen tlcinen ©orrat auf. $er ©ftegiafauêfcfjuf; beam

tragt baffer bie fperauêgabe ber britten Sfuflage, unb gwar offne wefent»
Iicf)e Sfbänberungen. liefern Sfntrage wirb gugeftimmt.

3. ®cr SDrudbertrag für bie 3eitfd)riften mit ber ffirma ©ücfjfer & So.

in ©ern wirb bitrdfberaten unb auf bie SDauer bon brei 3<if)ren geneff=

migt.
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lich zuständige, bescheiden gestellte staatliche Kreisoberförster, hat sich

mancherorts die feste Meinung gebildet, es sei ungehörig, den Kreisober-
förstern die Funktion der Staatsaufsicht über technische Verwaltungen in
ihren Kreisen zu übertragen; es handle sich um „koordinierte" Stellen,
und deshalb hätten die Gemeindctechniker Anspruch auf sogenannte
„Rcichsunmittelbarkeit", d. h. Unterstellung unter die Zentralbehörde.
Bei näherer Ueberlegung wird man sich aber überzeugen müssen, daß

dieser Gedankengang, der durch keine Analogien in andern Zweigen der

Staatsverwaltung gestützt werden kann, logisch falsch ist. Aber nament-
lich auch in rein sachlicher Hinsicht ist dieses System sicher unzweckmäßig.
Bei seiner Beurteilung dürfen selbstverständlich rein persönliche Macht-
oder Unabhängigkeitsaspirationen gar keine Rolle spielen und ebensowenig
ist es zulässig, mit der Ausübung der Staatsaufsicht die Vorstellung einer
persönlichen Gegensätzlichkeit zu verbinden. Bei allseitig richtiger Anffas-
sung des Verhältnisses soll und kann ja nur gemeinsame Förderung der

Sache des Waldes in gutem Einvernehmen resultieren. (Schluß solch.)

WereinsangeLegenheiten.

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung
des Ständigen Komitees vom 17. Januar 1930 in Zürich.

Anwesend: Sämtliche Mitglieder.

In den Verein werden aufgenommen:
Kreisalpenverwaltung Krummenau-Neßlau in Krummenan;
Verwaltung der Ortsgemeinde Alt St. Johann in Unterwasser;
Verwaltung der Ortsgemeinde Neßlau in Neßlau;
Verwaltung der Ortsgemeinde Lichtensteig in Lichtensteig;
Alfred Mäder, Buchdrucker, Lichtensteig;
Oberst Häusermann, Direktor der Viscose, Balgach;
Prof. Dr. Jaccard, E. T. H., Universitätsstraße 2, Zürich;
Leo Eduard Steiner, Forstingenieur, Schöngrün, Solothurn;
H. Leibundgut, Bolleystr. 5, Zürich (resp. Münsingen b. Bern).

2. Die deutsche Jugendschrift „Unser Wald", II. Auflage, weist im
Verlage nur noch einen kleinen Vorrat auf. Der Spezialausschuß bean-

tragt daher die Herausgabe der dritten Auflage, und zwar ohne wesent-

liche Abänderungen. Diesem Antrage wird zugestimmt.

3. Der Druckvertrag für die Zeitschriften mit der Firma Büchler & Co.

in Bern wird durchberaten und auf die Dauer von drei Jahren geneh-

migt.
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